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Richtlinie 96/29/Euratom des Rates zur Festlegung der grundlegenden Sicherheits-
normen für den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen

die Gefahren durch ionisierende Strahlungen

Vom 13. Mai 1996 (ABl. Nr. L 159 v. 29. Juni 1996 S. 1)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION HAT
FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Titel I

Begriffsbestimmungen

Artikel 1

Im Sinne dieser Richtlinie gelten folgende Begriffs-
bestimmungen:

Energiedosis (D): pro Masseneinheit absorbierte E-
nergie

D =
d
dm

ε

Dabei ist

- dε 1 die mittlere Energie, die durch die ionisie-
rende Strahlung auf die Materie in einem Vo-
lumenelement übertragen wird;

- dm die Masse der Materie in diesem Volu-
menelement.

In dieser Richtlinie bezeichnet die Energiedosis die
über ein Gewebe oder ein Organ gemittelte Dosis.
Die Einheit der Energiedosis ist Gray.

Beschleuniger: Gerät oder Anlage, in denen Teil-
chen beschleunigt werden und die ionisierende
Strahlung mit einer Energie von mehr als 1 Mega-
elektronvolt (MeV) aussenden.

Unfallbedingte Strahlenexposition: Strahlenexpositi-
on von Einzelpersonen infolge eines Unfalls. Hier-
von ausgenommen sind Notfallexpositionen.

Aktivierung: Vorgang, bei dem ein stabiles Nuklid in
ein Radionuklid umgewandelt wird durch Bestrah-
lung der es enthaltenden Materie mit Partikeln oder
hochenergetischen Gammastrahlen.

Aktivität (A): die Aktivität A einer Menge eines Ra-
dionuklids in einem bestimmten Energiezustand zu
einer gegebenen Zeit ist der Quotient aus dN und
dt; dabei ist dN der Erwartungswert der Anzahl der
spontanen Kernübergänge aus diesem Energiezu-
stand im Zeitintervall dt.

A =  
dN
dt

Die Einheit der Aktivität ist das Becquerel.

Auszubildender: Person, die innerhalb eines Unter-
nehmens im Hinblick auf die Ausübung eines be-
stimmten Berufes ausgebildet oder unterrichtet
wird.

Zugelassene Dosismessstelle: für das Kalibrieren,
Ablesen und Auswerten der von individuellen Über-
wachungsgeräten registrierten Werte bzw. für die
Messung der Radioaktivität im menschlichen Körper
oder in biologischen Proben bzw. für die Bewertung
von Dosen zuständige Stelle, deren Qualifikation in
dieser Hinsicht von den zuständigen Behörden an-
erkannt ist.

Ermächtigter Arzt: für die ärztliche Überwachung
von Arbeitskräften der Kategorie A im Sinne des Ar-
tikels 21 verantwortlicher Arzt, dessen Qualifikation
in dieser Hinsicht von den zuständigen Behörden
anerkannt ist.

Ermächtigte arbeitsmedizinische Dienste: eine
Stelle bzw. Stellen, denen die Zuständigkeit für den
Strahlenschutz strahlenexponierter Arbeitskräfte
und/oder die ärztliche Überwachung von Arbeits-
kräften der Kategorie A zugewiesen werden kann.
Deren Qualifikation in dieser Hinsicht ist von den
zuständigen Behörden anerkannt.

Künstliche Strahlenquellen: andere als natürliche
Strahlenquellen.

Genehmigung: die von der zuständigen Behörde auf
Antrag erteilte schriftliche Erlaubnis oder die nach
einzelstaatlichem Recht gegebene Erlaubnis zur
Durchführung einer von dieser Richtlinie erfassten
Tätigkeit oder sonstigen Maßnahme.

Becquerel (Bq): besonderer Name für die Einheit
der Aktivität. Ein Becquerel entspricht einem Zerfall
pro Sekunde.

1 Bq = 1 s-1

Freigabewerte: von den zuständigen nationalen Be-
hörden festgelegte Werte, ausgedrückt als Aktivi-
tätskonzentrationen und/oder Gesamtaktivität, bis
zu deren Erreichen radioaktive Stoffe oder radioak-
tive Stoffe enthaltendes Material aus einer Tätigkeit,
die der Anmelde- oder Genehmigungspflicht unter-
liegt, von den Anforderungen dieser Richtlinie aus-
genommen werden können.

Effektive Folgedosis (E(τ)): die Summe der Organ-
oder Gewebe-Äquivalent-Folgedosen (HT(τ)) aus
einer Inkorporation, jeweils multipliziert mit dem
entsprechenden Gewebe-Gewichtungsfaktor wT.
Sie wird definiert durch:
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E( ) =  w H ( )τ τ
Τ

Τ Τ∑
Bei der Angabe von E(τ) ist τ die Zahl der Jahre, ü-
ber die die Integration erfolgt. Die Einheit der effek-
tiven Folgedosis ist das Sievert.

Folgeäquivalentdosis (HT(τ)): Zeitintegral (t) der Ä-
quivalentdosisleistung im Gewebe oder Organ T,
die eine Einzelperson aufgrund einer Inkorporation
radioaktiver Stoffe erhält. Sie wird ausgedrückt
durch

(t)dt =)(H H
 

 + t

t

o

o

•

Τ

τ

Τ ∫τ

für eine Inkorporation zum Zeitpunkt to; dabei ist

- & ( )H T τ 1 die entsprechende Äquivalentdosis-

leistung im Organ oder Gewebe T zum Zeit-
punkt t;

- τ der Zeitraum, über den die Integration er-
folgt.

Bei der Angabe von HT(τ) wird τ in Jahren ange-
führt. Erfolgt keine Angabe für τ, so wird für Er-
wachsene ein Zeitraum von 50 Jahren, für Kinder
ein Zeitraum bis zum Alter von 70 Jahren unterstellt.
Die Einheit der Folgeäquivalentdosis ist das Sievert.

Zuständige Behörde: jede von einem Mitgliedstaat
benannte Behörde.

Kontrollbereich: Bereich, der aus Gründen des
Schutzes gegen ionisierende Strahlungen und zur
Verhinderung der Ausbreitung einer radioaktiven
Kontamination besonderen Vorschriften unterliegt
und dessen Zugang geregelt ist.

Beseitigung: die Einlagerung von Abfällen in einem
Endlager oder an einem bestimmten Ort ohne die
Absicht einer Rückholung. Dies umfasst auch die
genehmigte direkte Ableitung von Abfällen in die
Umwelt mit anschließender Verbreitung.

Dosisbeschränkung: eine Einschränkung der vor-
aussichtlichen Dosen für Einzelpersonen, die aus
einer bestimmten Strahlenquelle resultieren können,
die im Strahlenschutz während des Planungsstadi-
ums im Zusammenhang mit der Optimierung ange-
wendet wird.

Dosisgrenzwerte: in Titel IV festgelegte maximale
Bezugswerte für die Dosen, die aus der Exposition
der Arbeitskräfte, der Auszubildenden und der Stu-
dierenden sowie der Einzelpersonen der Bevölke-
rung durch ionisierende Strahlung im Sinne dieser
Richtlinie herrühren, wobei diese Grenzwerte für die
Summe der jeweiligen Dosen aus externen Exposi-
tionen im angegebenen Zeitraum und den Folgedo-
sen für 50 Jahre (für Kinder bis zum Alter von
70 Jahren) aus Inkorporationen im gleichen Zeit-
raum gelten.

Effektive Dosis (E): die Summe der gewichteten Ä-
quivalentdosen in allen in Anhang II angegebenen
Geweben und Organen des Körpers aus interner

und externer Strahlenexposition. Sie wird definiert
durch die Gleichung

R,TR
R

T
T

TT
T

D w  w  = Hw  = E ΣΣΣ
Dabei ist

- DT,R die über ein Gewebe oder ein Organ T
gemittelte Energiedosis aus der Strahlung R,

- WR der Strahlungswichtungsfaktor und

- WT der Gewebewichtungsfaktor für das Ge-
webe oder Organ T.

Die entsprechenden Werte für WT und WR sind in
Anhang II angegeben. Die Einheit der effektiven
Dosis ist das Sievert.

Notfallexposition: Strahlenexposition von Einzelper-
sonen, die die erforderlichen Sofortmaßnahmen
durchführen, um in Gefahr befindlichen Einzelper-
sonen Hilfe zu leisten, die Strahlenexposition einer
großen Zahl von Personen zu verhindern oder eine
wertvolle Anlage oder wertvolle Sachgüter vor der
Zerstörung zu bewahren, und bei der einer der indi-
viduellen Dosisgrenzwerte, die den für strahlenex-
ponierte Arbeitskräfte festgelegten Dosisgrenzwer-
ten entsprechen, überschritten werden könnte. Der-
artigen Strahlenexpositionen dürfen nur Freiwillige
ausgesetzt werden.

Äquivalentdosis (HT): Energiedosis im Gewebe oder
Organ T, gewichtet nach Art und Qualität der
Strahlung R. Sie wird ausgedrückt durch:

T,R R T,RH  =  w  D

Dabei ist:

- DT,R die über ein Gewebe oder ein Organ T
gemittelte Energiedosis durch die Strahlung R
und

- WR der Strahlungswichtungsfaktor.

Besteht das Strahlungsfeld aus Arten und Energien
mit unterschiedlichen Werten von WR, so gilt für die
gesamte Äquivalentdosis HT

T
R

R T,RH  =   w  DΣ
Die entsprechenden Werte für WR sind in Anhang II
angegeben. Die Einheit der Äquivalentdosis ist das
Sievert.

Strahlenexponierte Arbeitskräfte: Selbständige oder
Arbeitnehmer, die einer Strahlenexposition aus den
in dieser Richtlinie erfassten Tätigkeiten ausgesetzt
sind, die Dosen bewirken können, die einen der Do-
sisgrenzwerte, die den für Einzelpersonen der Be-
völkerung festgelegten Dosisgrenzwerten entspre-
chen, übersteigen.

Strahlenexposition: Exposition durch ionisierende
Strahlung.

Gray (Gy): besonderer Name für die Einheit der E-
nergiedosis. Ein Gray = 1 Joule pro Kilogramm:
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1 Gy = 1 J kg-1

Gesundheitliche Beeinträchtigung: abgeschätztes
Risikos einer Verkürzung und qualitativen Ver-
schlechterung des Lebens in einer Bevölkerungs-
gruppe aufgrund einer Exposition durch ionisieren-
de Strahlungen. Hierzu zählen Beeinträchtigungen
infolge von somatischen Auswirkungen, Krebs und
schwerwiegenden genetischen Störungen.

Inkorporation: Aufnahme von Radionukliden aus der
äußeren Umgebung durch den Organismus.

Intervention: menschliches Handeln zur Verhütung
oder Reduzierung der Strahlenexposition von Ein-
zelpersonen durch Strahlenquellen, die nicht Teil
einer Tätigkeit sind oder außer Kontrolle sind, durch
Einwirkung auf Strahlenquellen, Übertragungspfade
und Einzelpersonen.

Interventionsschwelle: Wert der zu vermeidenden
Äquivalentdosis, der zu vermeidenden effektiven
Dosis oder ein abgeleiteter Wert, bei dem Interven-
tionsmaßnahmen erwogen werden sollten. Die zu
vermeidende Dosis oder der abgeleitete Wert ent-
spricht nur dem Expositionspfad, für den die Inter-
ventionsmaßnahme gelten soll.

Ionisierende Strahlung: Transfer von Energie in
Form von Teilchen oder elektromagnetischen Wel-
len mit einer Wellenlänge von 100 Nanometer oder

weniger oder einer Frequenz von 3x1015 Hertz oder
mehr, die direkt oder indirekt Ionen erzeugen kön-
nen.

Einzelpersonen der Bevölkerung: Einzelpersonen,
ausgenommen strahlenexponierte Arbeitskräfte,
Auszubildende und Studierende während ihrer Ar-
beitszeit sowie Einzelpersonen bei den in Artikel 6
Absatz 4 Buchstaben a), b) und c) genannten Ex-
positionen.

Natürliche Strahlenquellen: Quellen ionisierender
Strahlung natürlichen terrestrischen oder kosmi-
schen Ursprungs.

Potentielle Strahlenexposition: Strahlenexposition,
von der nicht erwartet wird, dass sie mit Sicherheit
eintreten wird, mit einer vorhersehbaren Wahr-
scheinlichkeit.

Tätigkeit: menschliche Betätigung, die die Strahlen-
exposition von Einzelpersonen aus einer künstli-
chen Strahlenquelle - oder bei der Verarbeitung
natürlicher Radionuklide aufgrund deren Radioakti-
vität, Spaltbarkeit oder Bruteigenschaft - aus einer
natürlichen Strahlenquelle erhöhen kann, mit Aus-
nahme von Notfallexpositionen.

Qualifizierter Sachverständiger: Person, die über die
erforderliche Sachkenntnis und Ausbildung verfügt,
um physikalische, technische oder radiochemische
Untersuchungen zur Bewertung von Dosen durch-
führen und Rat geben zu können, um den wirksa-
men Schutz von Einzelpersonen und den einwand-
freien Betrieb von Schutzausrüstungen zu gewähr-
leisten, und deren Fähigkeit, als qualifizierter Sach-
verständiger tätig zu werden, von den zuständigen

Behörden anerkannt ist. Einem qualifizierten Sach-
verständigen kann die technische Verantwortung für
die Aufgaben des Strahlenschutzes von Arbeits-
kräften und Einzelpersonen der Bevölkerung zuge-
wiesen werden.

Radioaktive Kontamination: Kontamination eines
beliebigen Materials, einer beliebigen Oberfläche,
einer beliebigen Umgebung oder einer Person
durch radioaktive Stoffe. Im Sonderfall des mensch-
lichen Körpers umfasst diese radioaktive Kontami-
nation sowohl die äußere Kontamination der Haut
als auch die innere Kontamination, gleichgültig, auf
welche Weise die Inkorporation erfolgt.

Radioaktiver Stoff: jeder Stoff, der ein Radionuklid
oder mehrere Radionuklide enthält und dessen Ak-
tivität oder Konzentration im Zusammenhang mit
dem Strahlenschutz nicht außer acht gelassen wer-
den kann.

Radiologische Notstandssituation: eine Situation,
die Dringlichkeitsmaßnahmen zum Schutz von Ar-
beitskräften, Einzelpersonen der Bevölkerung, Tei-
len der Bevölkerung oder der gesamten Bevölke-
rung erfordert.

Bezugsgruppe der Bevölkerung: eine Gruppe, die
Personen umfasst, die einer einigermaßen homo-
genen Strahlenexposition durch eine Strahlenquelle
ausgesetzt sind, die für die stärker gegenüber die-
ser Strahlenquelle exponierten Einzelpersonen der
Bevölkerung repräsentativ ist.

Anmeldepflicht: Verpflichtung zur Vorlage eines
Schriftstücks bei der zuständigen Behörde, mit dem
die Absicht mitgeteilt wird, eine von dieser Richtlinie
erfasste Tätigkeit oder sonstige Maßnahme durch-
zuführen.

Umschlossene Strahlenquelle: Strahlenquelle, de-
ren Aufbau so beschaffen ist, dass bei üblicher be-
triebsmäßiger Beanspruchung jede Verbreitung der
radioaktiven Stoffe in die Umwelt verhindert wird.

Sievert (Sv): besonderer Name für die Einheit der
Äquivalent- oder effektiven Dosis. Ein Sievert ent-
spricht einem Joule pro Kilogramm;

1 Sv = 1 J Kg-1

Strahlenquelle: Apparat, radioaktiver Stoff oder An-
lage, die die Fähigkeit haben, ionisierende Strah-
lung oder radioaktive Stoffe auszusenden.

Überwachungsbereich: Bereich, der aus Gründen
des Schutzes gegen ionisierende Strahlungen einer
angemessenen Überwachung unterliegt.

Unternehmer: jede natürliche oder juristische Per-
son, die Tätigkeiten oder Arbeiten gemäß Artikel 2
dieser Richtlinie ausführt und die nach den einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften die gesetzliche Ver-
antwortung für diese Tätigkeiten oder Arbeiten trägt.
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Titel II

Anwendungsbereich

Artikel 2

(1) Diese Richtlinie gilt für alle Tätigkeiten, die mit
einer Gefährdung durch ionisierende Strahlung aus
einer künstlichen Strahlenquelle oder aus einer na-
türlichen Strahlenquelle verbunden sind, wenn hier-
bei natürliche Radionuklide aufgrund ihrer Radioak-
tivität, Spaltbarkeit oder Bruteigenschaft verarbeitet
werden oder verarbeitet worden sind, d.h. für

a) die Herstellung, Bearbeitung, Handhabung,
Verwendung, den Besitz, die Lagerung, die
Beförderung, die Einfuhr in und Ausfuhr aus
der Gemeinschaft und die Beseitigung radio-
aktiver Stoffe;

b) den Betrieb jeder elektrischen Ausrüstung, die
ionisierende Strahlung aussendet und Kompo-
nenten enthält, die mit einer Potentialdifferenz
von mehr als 5 kV betrieben werden;

c) jegliche andere von einem Mitgliedstaat be-
sonders angegebene Tätigkeit.

(2) Sie gilt gemäß Titel VII auch für Arbeiten, die
nicht unter Absatz 1 fallen, bei denen aber natürli-
che Strahlenquellen  vorhanden sind und durch die
sich die Exposition der Arbeitskräfte oder von Ein-
zelpersonen der Bevölkerung so erheblich erhöht,
dass dies aus der Sicht des Strahlenschutzes nicht
außer acht gelassen werden darf.

(3) Sie gilt gemäß Titel IX auch für sämtliche Inter-
ventionen im Falle radiologischer Notstandssituatio-
nen oder im Falle einer dauerhaften Exposition auf-
grund der Folgen einer radiologischen Notstands-
situation oder der Ausübung einer vergangenen o-
der früheren Tätigkeit oder Arbeit.

(4) Diese Richtlinie gilt nicht für die Exposition durch
Radon in Wohnungen oder infolge des natürlichen
Strahlenniveaus, d.h. weder für im menschlichen
Körper enthaltene Radionuklide noch für kosmische
Strahlen in Bodenhöhe noch für die oberirdische
Exposition durch in der nicht durch Eingriffe beein-
trächtigten Erdrinde vorhandene Radionuklide.

Titel III

Anmeldung und Genehmigung der Tätigkeiten

Artikel 3

Anmeldung

(1) Jeder Mitgliedstaat unterwirft die Durchführung
der in Artikel 2 Absatz 1 genannten Tätigkeiten ei-
ner Anmeldepflicht, sofern in diesem Artikel nichts
anderes bestimmt ist.

(2) Für Tätigkeiten, die folgendes betreffen, braucht
jedoch keine Anmeldung vorgeschrieben zu wer-
den:

a) radioaktive Stoffe, wenn die betreffenden
Mengen insgesamt die Freigrenzen in Spalte 2
der Tabelle A des Anhangs I oder - unter au-
ßergewöhnlichen Umständen in einem einzel-
nen Mitgliedstaat - von den zuständigen Be-
hörden genehmigte abweichende Werte, die
jedoch den allgemeinen Grundkriterien des
Anhangs I genügen, nicht überschreiten; oder

b) radioaktive Stoffe, wenn deren Aktivitätskon-
zentration je Masseneinheit die Freigrenzen in
Spalte 3 der Tabelle A des Anhangs I oder -
unter außergewöhnlichen Umständen in einem
einzelnen Mitgliedstaat - von den zuständigen
Behörden genehmigte abweichende Werte,
die jedoch den allgemeinen Grundkriterien des
Anhangs I genügen, nicht überschreitet; oder

c) Geräte, die radioaktive Stoffe enthalten, die die
unter den Buchstaben a) oder b) angegebenen
Werte oder Aktivitätskonzentrationen über-
schreiten; dabei gilt folgendes:

i) Ihre Bauart muss von den zuständigen Be-
hörden des Mitgliedstaats zugelassen sein,
und

ii) sie müssen als umschlossene Strahlungs-
quellen ausgeführt sein, und

iii) die Dosisleistung darf unter normalen Be-
triebsbedingungen im Abstand von 0,1 m
von der berührbaren Oberfläche des Ge-

rätes 1 µSv h-1 nicht überschreiten, und

iv) die zuständigen Behörden haben Anforde-
rungen für die Beseitigung gestellt; oder

d) den Betrieb aller elektrischen Geräte, auf die
die Richtlinie Anwendung findet, mit Ausnah-
me der unter Buchstabe e) genannten Geräte;
dabei gilt folgendes:

i) Ihre Bauart muss von den zuständigen Be-
hörden des Mitgliedstaats zugelassen sein,
und

ii) die Dosisleistung darf unter normalen Be-
triebsbedingungen im Abstand von 0,1 m
von der berührbaren Oberfläche des Ge-
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rätes 1 µSv h-1 nicht überschreiten; oder

e) den Betrieb von für die Darstellung von Bildern
bestimmten Kathodenstrahlröhren oder mit ei-
ner Potentialdifferenz von nicht mehr als 30 kV
betriebenen sonstigen elektrischen Geräten,
bei denen die Dosisleistung unter normalen
Betriebsbedingungen im Abstand von 0,1 m
von der berührbaren Oberfläche des Gerätes

1 µSv h-1 nicht überschreitet; oder

f) Materialien, die mit radioaktiven Stoffen aus
genehmigten Freigaben kontaminiert sind, für
die die zuständigen Behörden keine weiteren
Kontrollen vorschreiben.

Artikel 4

Genehmigung

(1) Sofern in diesem Artikel nichts anderes be-
stimmt ist, schreibt jeder Mitgliedstaat eine vorheri-
ge Genehmigung für folgende Tätigkeiten vor:

a) den Betrieb und die Stillegung jeder Anlage
des nuklearen Brennstoffkreislaufs sowie den
Betrieb und die Stillegung von Uranbergwer-
ken;

b) den absichtlichen Zusatz radioaktiver Stoffe
bei der Produktion und Herstellung von Arz-
neimitteln und die Einfuhr oder die Ausfuhr
solcher Erzeugnisse;

c) den absichtlichen Zusatz radioaktiver Stoffe
bei der Produktion und Herstellung von Kon-
sumgütern und die Einfuhr oder die Ausfuhr
solcher Erzeugnisse;

d) die absichtliche Verabreichung radioaktiver
Stoffe an Personen und, sofern Strahlenschutz
von Menschen betroffen ist, Tiere zum Zwecke
der ärztlichen oder tierärztlichen Diagnose,
Behandlung oder Forschung;

e) die Verwendung von Röntgenanlagen oder ra-
dioaktiven Strahlenquellen für die industrielle
Radiographie oder die Behandlung von Er-
zeugnissen oder die Forschung oder zum
Zweck der ärztlichen Behandlung sowie die
Verwendung von Beschleunigern mit Ausnah-
me von Elektronenmikroskopen.

(2) Für andere als die in Absatz 1 angegebenen Tä-
tigkeiten kann eine vorherige Genehmigung vorge-
schrieben werden.

(3) Die Mitgliedstaaten können bei einer Tätigkeit
vom Erfordernis einer Genehmigung absehen, so-
fern

a) bei in Absatz 1 Buchstaben a), c) und e) be-
schriebenen Tätigkeiten die Tätigkeit von der

Anmeldepflicht ausgenommen ist oder

b) in Fällen, in denen wegen einer begrenzten
Expositionsgefahr für Menschen eine Einzel-
fallprüfung nicht erforderlich ist, die Tätigkeit
im Einklang mit den einzelstaatlichen Rechts-
vorschriften durchgeführt wird. 

Artikel 5

Genehmigung und Freigabe von Beseitigung,
Wiederverwertung oder Wiederverwendung

(1) Für die sich aus einer anmelde- oder genehmi-
gungspflichtigen Tätigkeit ergebende Beseitigung,
Wiederverwertung oder Wiederverwendung von ra-
dioaktiven Stoffen oder von Materialien, die radio-
aktive Stoffe enthalten, ist eine vorherige Genehmi-
gung vorgeschrieben.

(2) Die Beseitigung, Wiederverwertung oder Wie-
derverwendung derartiger Stoffe oder Materialien
kann jedoch von den Anforderungen dieser Richtli-
nie freigestellt werden, sofern die Freigabewerte
eingehalten werden, die von den zuständigen natio-
nalen Behörden festgelegt worden sind. Diese Frei-
gabewerte folgen den in Anhang I verwendeten
Grundkriterien und tragen anderen technischen
Leitlinien der Gemeinschaft Rechnung.

Titel IV

Rechtfertigung, Optimierung und Begrenzung
der Tätigkeiten

Kapitel I

Allgemeine Grundsätze

Artikel 6

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle neu-
en Tätigkeitskategorien bzw. Tätigkeitsarten, bei
denen es zu Exposition durch ionisierende Strahlen
kommt, vor ihrer erstmaligen Genehmigung bzw.
Zulassung durch Abwägung ihres wirtschaftlichen,
sozialen oder sonstigen Nutzens gegenüber der
möglicherweise von ihnen ausgehenden gesund-
heitlichen Beeinträchtigung gerechtfertigt werden.

(2) Die Rechtfertigung bestehender Tätigkeitskate-
gorien bzw. -arten kann überprüft werden, sobald
wesentliche neue Erkenntnisse über den Nutzen
bzw. die Auswirkungen der Tätigkeit vorliegen.
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(3) Darüber hinaus stellt jeder Mitgliedstaat sicher,
dass

a) im Rahmen der Optimierung die Expositionen
stets so niedrig gehalten werden, wie dies un-
ter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und
sozialen Faktoren möglich und vertretbar ist;

b) unbeschadet des Artikels 12 die Summe der
Dosen aus allen relevanten Tätigkeiten nicht
die in diesem Titel für strahlenexponierte Ar-
beitskräfte, Auszubildende, Studenten und
Einzelpersonen der Bevölkerung festgelegten
Dosisgrenzwerte übersteigt.

(4) Der in Absatz 3 Buchstabe a) festgelegte
Grundsatz gilt für alle Strahlenexpositionen, die sich
aus den in Artikel 2 Absatz 1 aufgeführten Tätig-
keiten ergeben. Der in Absatz 3 Buchstabe b) fest-
gelegte Grundsatz gilt für keine der folgenden Ex-
positionen: 

a) Exposition von Personen, die sich ärztlich un-
tersuchen oder behandeln lassen;

b) Exposition von Personen, die wissentlich und
willentlich (jedoch nicht als Teil ihrer Beschäf-
tigung) bei der Unterstützung und Pflege von
Patienten helfen, die sich einer medizinischen
oder biomedizinischen Behandlung unterzie-
hen;

c) Exposition von freiwilligen Teilnehmern eines
medizinischen oder biomedizinischen For-
schungsprogramms.

(5) Die Mitgliedstaaten lassen weder den absichtli-
chen Zusatz radioaktiver Stoffe bei der Herstellung
von Lebensmitteln, Spielwaren, persönlichen
Schmuckgegenständen und kosmetischen Erzeug-
nissen noch die Einfuhr oder Ausfuhr derartiger Wa-
ren zu.

Artikel 7

Dosisbeschränkungen

(1) Dosisbeschränkungen sollten gegebenenfalls im
Rahmen der Optimierung des Strahlenschutzes he-
rangezogen werden.

(2) Die von jedem Mitgliedstaat festgelegten Anlei-
tungen für die angemessenen Verfahren für strah-
lenexponierte Einzelpersonen im Sinne von Artikel 6
Absatz 4 Buchstaben b und c können Dosisbe-
schränkungen einschließen.

Kapitel II

Dosisbegrenzungen

Artikel 8

Altersbegrenzung für exponierte Arbeitskräfte

Unbeschadet des Artikels 11 Absatz 2 dürfen Per-
sonen unter 18 Jahren nicht mit einer Tätigkeit be-
auftragt werden, die sie zu strahlenexponierten Ar-
beitskräften macht.

Artikel 9

Dosisgrenzwerte für strahlenexponierte Arbeits-
kräfte

(1) Der Grenzwert der effektiven Dosis für strahlen-
exponierte Arbeitskräfte beträgt über einen Zeit-
raum von fünf aufeinanderfolgenden Jahren
100 Millisieverts (mSv), wobei die effektive Dosis
50 mSv für ein einzelnes Jahr nicht überschreiten
darf. Die Mitgliedstaaten können  einen Jahreswert
festlegen.

(2) Unbeschadet von Absatz 1 gilt folgendes:

a) Der Grenzwert der Äquivalentdosis für die Au-
genlinse beträgt 150 mSv pro Jahr;

b) der Grenzwert der Äquivalentdosis für die Haut
beträgt 500 mSv pro Jahr. Dieser Grenzwert
gilt unabhängig von der exponierten Fläche für
die mittlere Dosis an jeder Oberfläche von

1 cm2;

c) der Grenzwert der Äquivalentdosis für Hände,
Unterarme, Füße und Knöchel beträgt
500 mSv pro Jahr.

Artikel 10

Besonderer Schutz während Schwangerschaft
und Stillzeit

(1) Sobald eine Schwangere dem Unternehmen
gemäß den nationalen Rechtsvorschriften und/oder
den nationalen Praktiken ihre Schwangerschaft mit-
geteilt hat, ist dem ungeborenen Kind ein Schutz zu
gewähren, der mit dem Schutz von Einzelpersonen
der Bevölkerung vergleichbar ist. Die Arbeitsbedin-
gungen der Schwangeren sind daher so zu gestal-
ten, dass die Äquivalentdosis, der das ungeborene
Kind ausgesetzt ist, so niedrig gehalten wird, wie
dies vernünftigerweise erreichbar ist, und diese Do-
sis aller Voraussicht nach zumindest während der
verbleibenden Zeit der Schwangerschaft 1 mSv
nicht überschreitet.
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(2) Sobald eine stillende Frau das Unternehmen
von ihrem Zustand unterrichtet, darf sie keine Ar-
beiten ausführen, bei denen eine beträchtliche Ge-
fahr einer radioaktiven Kontamination des Körpers
besteht.

Artikel 11

Dosisbegrenzungen bei Auszubildenden und
Studierenden

(1) Die Dosisgrenzwerte für Auszubildende ab
18 Jahren und Studierende ab 18 Jahren, die auf-
grund ihres Studiums gezwungen sind, Strahlen-
quellen zu verwenden, entsprechen den in Artikel 9
für strahlenexponierte Arbeitskräfte festgelegten
Dosisgrenzwerten.

(2) Der Grenzwert der effektiven Dosis für Auszubil-
dende zwischen 16 und 18 Jahren und für Studie-
rende zwischen 16 und 18 Jahren, die aufgrund ih-
res Studiums gezwungen sind, Strahlenquellen zu
verwenden, beträgt 6 mSv pro Jahr.

Unbeschadet dieses Dosisgrenzwertes gilt folgen-
des:

a) Der Grenzwert der Äquivalentdosis für die Au-
genlinse beträgt 50 mSv pro Jahr;

b) der Grenzwert der Äquivalentdosis für die Haut
beträgt 150 mSv pro Jahr. Dieser Grenzwert
gilt unabhängig von der exponierten Fläche für
die mittlere Dosis an jeder Oberfläche von

1 cm2;

c) der Grenzwert der Äquivalentdosis für Hände,
Unterarme, Füße und Knöchel beträgt
150 mSv pro Jahr.

(3) Die Dosisgrenzwerte für nicht unter die Absät-
ze 1 und 2 fallende Auszubildende und Studierende
entsprechen den Dosisgrenzwerten für Einzelper-
sonen der Bevölkerung nach Artikel 13.

Artikel 12

Besonders genehmigte Strahlenexpositionen

(1) Unter außergewöhnlichen von Fall zu Fall zu
beurteilenden Umständen mit Ausnahme von ra-
diologischen Notstandssituationen können die zu-
ständigen Behörden, wenn dies zur Durchführung
spezifischer Arbeitsvorgänge notwendig ist, indivi-
duelle berufliche Strahlenexpositionen bestimmter
Arbeitskräfte genehmigen, die die in Artikel 9 fest-
gelegten Dosisgrenzwerte überschreiten, vorausge-
setzt, diese Strahlenexpositionen sind zeitlich be-

grenzt, auf bestimmte Arbeitsbereiche beschränkt
und liegen innerhalb der von den zuständigen Be-
hörden für diesen speziellen Fall festgelegten Ex-
positionshöchstwerte. Dabei sind folgende Bedin-
gungen zu berücksichtigen:

a) Besonders genehmigten Strahlenexpositionen
dürfen nur Arbeitskräfte der Kategorie A im
Sinne des Artikels 21 ausgesetzt werden;

b) Auszubildende, Studierende, schwangere und
stillende Frauen, die körperlich kontaminiert
werden können, sind von derartigen Strahlen-
expositionen ausgeschlossen;

c) das Unternehmen hat diese Strahlenexpositio-
nen im voraus sorgfältig zu rechtfertigen und
eingehend mit den freiwillig arbeitenden Ar-
beitskräften, ihren Vertretern, dem ermächtig-
ten Arzt, den ermächtigten arbeitsmedizini-
schen Diensten oder dem qualifizierten Sach-
verständigen zu erörtern;

d) den betreffenden Arbeitnehmern sind im vor-
aus angemessene Informationen über die da-
mit verbundenen Gefahren und über die wäh-
rend dieser Vorgänge zu ergreifenden Vor-
sichtsmaßnahmen zu vermitteln;

e) alle mit besonders genehmigten Strahlenexpo-
sitionen zusammenhängenden Dosen sind se-
parat in den ärztlichen Aufzeichnungen gemäß
Artikel 34 und den individuellen Aufzeichnun-
gen gemäß Artikel 28 einzutragen.

(2) Die Überschreitung von Dosisgrenzwerten im
Rahmen besonders genehmigter Strahlenexpositio-
nen rechtfertigt es nicht zwangsläufig, die Arbeits-
kraft ohne ihr Einverständnis von ihrer normalen
Beschäftigung auszuschließen oder ihr einen ande-
ren Arbeitsplatz zuzuweisen.

Artikel 13

Dosisgrenzwerte für Einzelpersonen der Bevöl-
kerung

(1) Unbeschadet des Artikels 14 sind die in den Ab-
sätzen 2 und 3 festgelegten Dosisgrenzwerte für
Einzelpersonen der Bevölkerung einzuhalten.

(2) Der Grenzwert der effektiven Dosis beträgt
1 mSv pro Jahr. Allerdings kann unter besonderen
Umständen ein höherer Wert der effektiven Dosis
pro Jahr zugelassen werden, sofern der Mittelwert
über fünf aufeinanderfolgende Jahre 1 mSv pro
Jahr nicht überschreitet.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 gilt folgendes:

a) Der Grenzwert der Äquivalentdosis für die Au-
genlinse beträgt 15 mSv pro Jahr;
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b) der Grenzwert der Äquivalentdosis für die Haut
beträgt 50 mSv pro Jahr, gemittelt über jede

beliebige Hautfläche von 1 cm2 unabhängig
von der exponierten Fläche.

Artikel 14

Strahlenexposition der Bevölkerung insgesamt

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen mit angemessenen
Mitteln dafür, dass der Beitrag der Tätigkeiten zur
Strahlenexposition der Bevölkerung insgesamt so
niedrig gehalten wird, wie dies unter Berücksichti-
gung wirtschaftlicher und sozialer Faktoren vernünf-
tigerweise erreichbar ist.

Der Gesamtumfang dieses Beitrags wird in regel-
mäßigen Abständen überprüft.

Titel V

Schätzung der effektiven Dosis

Artikel 15

Zur Schätzung der effektiven Dosis und der Äqui-
valentdosis sind die in diesem Titel genannten
Werte und Verhältnisse heranzuziehen. Die zustän-
digen Behörden können die Anwendung gleichwer-
tiger Methoden genehmigen.

Artikel 16

Unbeschadet des Artikels 15 gilt folgendes:

a) Bei einer externen Strahlenexposition werden
zur Abschätzung der entsprechenden effekti-
ven Dosis und der Äquivalentdosis die Werte
und Beziehungen in Anhang II benutzt.

b) Bei einer internen Strahlenexposition durch ein
Radionuklid oder ein Radionuklidgemisch kön-
nen zur Abschätzung der effektiven Dosis die
Werte und Beziehungen in den Anhängen II
und III benutzt werden.

Titel VI

Hauptgrundsätze für Maßnahmen zum Schutz
der strahlenexponierten Arbeitskräfte, Auszubil-

denden und Studierenden bei Tätigkeiten

Artikel 17

Die Maßnahmen zum Schutz der strahlenexponier-
ten Arbeitskräfte beruhen insbesondere auf folgen-
den Grundsätzen:

a) vorherige Bewertung von Art und Größenord-
nung des radiologischen Risikos für die strah-
lenexponierten Arbeitskräfte und Optimierung
des Strahlenschutzes unter allen Arbeitsbedin-
gungen;

b) Einteilung der Arbeitsplätze in verschiedene
Bereiche, gegebenenfalls im Zusammenhang
mit einer Bewertung der erwarteten Jahresdo-
sen und der Wahrscheinlichkeit und Größen-
ordnung potentieller Strahlenexpositionen;

c) Einteilung der Arbeitskräfte in verschiedene
Kategorien;

d) Anwendung von Kontroll- und Überwa-
chungsmaßnahmen auf die verschiedenen Ar-
beitsbereiche und Arbeitsbedingungen, erfor-
derlichenfalls einschließlich einer individuellen
Überwachung;

e) ärztliche Überwachung.

Kapitel I

Maßnahmen zur Expositionsbegrenzung

Abschnitt 1

Einteilung und Abgrenzung der Strahlenschutz-
bereiche

Artikel 18

Vorkehrungen am Arbeitsplatz

(1) Für alle Arbeitsplätze, an denen das Risiko einer
Strahlenexposition durch ionisierende Strahlen mit
einer möglichen Überschreitung von 1 mSv pro Jahr
oder eine Äquivalentdosis von einem Zehntel der
Dosisgrenzwerte für die Augenlinse, die Haut und
die Extremitäten gemäß Artikel 9 Absatz 2 gegeben
ist, sind Strahlenschutzvorkehrungen zu treffen.
Diese Vorkehrungen sind der Art der Anlage und
der Strahlenquellen sowie dem Umfang und der Art
der Gefahren anzupassen. Der Umfang der Schutz-
und Überwachungseinrichtungen sowie deren Art
und Beschaffenheit müssen der mit der Strahlenex-
position bei der Arbeit verbundenen Gefahr ent-
sprechen.
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(2) Es ist zu unterscheiden zwischen Kontrollberei-
chen und Überwachungsbereichen.

(3) Die zuständigen Behörden legen unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Umstände die Kriterien zur
Abgrenzung der Kontroll- und der Überwachungsbe-
reiche fest.

(4) Die Arbeitsbedingungen in Kontroll- und Über-
wachungsbereichen sind von dem Unternehmen zu
überwachen.

Artikel 19

Anforderungen für Kontrollbereiche

(1) Für einen Kontrollbereich gelten folgende Min-
destanforderungen:

a) Der Kontrollbereich ist abzugrenzen und der
Zugang ist auf Personen zu beschränken, die
entsprechende Anweisungen erhalten haben;
ferner sind Zugangskontrollen gemäß von dem
Unternehmen festgelegten schriftlichen Ver-
fahren durchzuführen. Besteht eine nennens-
werte Gefahr der Ausbreitung radioaktiver
Kontamination, so sind besondere Vorkehrun-
gen zu treffen; dies gilt auch beim Zugang und
Abgang von Personen und Gütern.

b) Unter Berücksichtigung von Art und Umfang
der Strahlenrisiken im Kontrollbereich ist eine
radiologische Überwachung des Arbeitsumfel-
des gemäß den Bestimmungen des Artikels 24
einzurichten.

c) Es ist eine Kennzeichnung unter Angabe der
Art des Bereichs, der Art der Strahlenquellen
und der damit verbundenen Gefahren vorzu-
sehen.

d) Im Zusammenhang mit den Strahlenquellen
und den betreffenden Tätigkeiten sind den
Strahlenrisiken entsprechende Arbeitsanwei-
sungen vorzusehen.

(2) Die Durchführung dieser Aufgaben erfolgt unter
der Verantwortung des Unternehmens nach Kon-
sultation mit den ermächtigten arbeitsmedizinischen
Diensten oder den qualifizierten Sachverständigen.

Artikel 20

Anforderungen für Überwachungsbereiche

(1) Für einen Überwachungsbereich gelten folgende
Anforderungen:

a) Unter Berücksichtigung von Art und Umfang
der Strahlenrisiken im Überwachungsbereich
ist mindestens eine radiologische Überwa-
chung des Arbeitsumfeldes gemäß den Be-
stimmungen des Artikels 24 einzurichten.

b) In angezeigten Fällen ist eine Kennzeichnung
unter Angabe der Art des Bereichs, der Art der
Strahlenquellen und der damit verbundenen
Gefahren vorzusehen.

c) In angezeigten Fällen sind im Zusammenhang
mit den Strahlenquellen und den betreffenden
Tätigkeiten den Strahlenrisiken entsprechende
Arbeitsanweisungen vorzusehen.

(2) Die Durchführung dieser Aufgaben erfolgt unter
der Verantwortung des Unternehmens nach Kon-
sultation mit den qualifizierten Sachverständigen o-
der den ermächtigten arbeitsmedizinischen Diens-
ten.

Abschnitt 2

Einteilung der strahlenexponierten Arbeitskräf-
te, Auszubildenden und Studierenden

Artikel 21

Einteilung strahlenexponierter Arbeitskräfte

Zu Kontroll- und Überwachungszwecken wird zwi-
schen zwei Kategorien von strahlenexponierten Ar-
beitskräften unterschieden:

a) Kategorie A: strahlenexponierte Arbeitskräfte,
bei denen davon auszugehen ist, dass sie eine
höhere effektive Dosis als 6 mSv pro Jahr oder
eine höhere Äquivalentdosis als drei Zehntel
der Dosisgrenzwerte für die Augenlinse, die
Haut und die Extremitäten gemäß Artikel 9
Absatz 2 erhalten können;

b) Kategorie B: strahlenexponierte Arbeitskräfte,
die nicht der Kategorie A angehören.

Artikel 22

Unterrichtung und Unterweisung

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass das
Unternehmen strahlenexponierte Arbeitskräfte,
Auszubildende und Studierende, die während ihrer
Ausbildung Strahlenquellen verwenden müssen, ü-
ber folgendes unterrichtet:

a) die mit ihrer Arbeit verbundenen Gesundheits-
risiken;

- die allgemeinen Strahlenschutzverfahren
und die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnah-
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men, insbesondere diejenigen, die mit den
Betriebs- und Arbeitsbedingungen zusam-
menhängen, und zwar unter Berücksichti-
gung sowohl der Tätigkeit im allgemeinen
als auch jeder Art von Arbeitsplatz oder Tä-
tigkeit, der bzw. die ihnen zugewiesen wer-
den kann;

- die Bedeutung, die der Beachtung der
technischen, ärztlichen und verwaltungs-
technischen Vorschriften zukommt;

b) im Fall weiblicher Arbeitskräfte - das Erforder-
nis einer frühzeitigen Angabe einer Schwan-
gerschaft im Hinblick auf die Risiken einer Ex-
position für das ungeborene Kind sowie über
die Risiken einer Kontaminierung des Säug-
lings im Falle einer radioaktiven Kontamination
des Körpers.

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass das
Unternehmen Vorkehrungen für die entsprechende
Unterweisung strahlenexponierter Arbeitskräfte,
Auszubildender und Studenten im Bereich des
Strahlenschutzes trifft.

Abschnitt 3

Bewertung und Durchführung von Vorkehrun-
gen für den Strahlenschutz strahlenexponierter

Arbeitskräfte

Artikel 23

(1) Das Unternehmen ist für die Bewertung und
Durchführung der Vorkehrungen für den Strahlen-
schutz strahlenexponierter Arbeitskräfte verantwort-
lich.

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass das
Unternehmen qualifizierte Sachverständige oder die
ermächtigten arbeitsmedizinischen Dienste hin-
sichtlich der Prüfung und Kontrolle der Schutzvor-
richtungen und Messgeräte konsultiert; hierzu gehö-
ren insbesondere:

a) die vorherige kritische Prüfung von Planungen
für Anlagen aus der Sicht des Strahlenschut-
zes;

b) die Abnahme bei der Inbetriebnahme neuer o-
der umgebauter Strahlenquellen aus der Sicht
des Strahlenschutzes;

c) die regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit
der Schutzvorrichtungen und -verfahren;

d) die regelmäßige Kalibrierung der Messgeräte
und regelmäßige Überprüfung ihrer einwand-
freien Arbeitsweise und richtigen Verwendung.

Kapitel II

Ermittlung der Strahlenexposition

Abschnitt 1

Überwachung des Arbeitsplatzes

Artikel 24

(1) Die in den Artikeln 19 Absatz 1 Buchstabe b)
und 20 Absatz 1 Buchstabe a) genannte radiologi-
sche Überwachung des Arbeitsumfeldes umfasst,
soweit dies angebracht ist,

a) die Messung von externen Dosisleistungen
unter Angabe der Art und Qualität der betref-
fenden Strahlung;

b) die Messung der Raumluftaktivitätskonzentra-
tion und der Oberflächenkontamination unter
Angabe ihrer Art und ihrer physikalischen und
chemischen Beschaffenheit.

(2) Die Ergebnisse der Messungen werden aufge-
zeichnet und dienen erforderlichenfalls zur Schät-
zung der Einzeldosen gemäß Artikel 25.

Abschnitt 2

individuelle Überwachung

Artikel 25

Überwachung - allgemein

(1) Die individuelle Überwachung ist bei strahlenex-
ponierten Arbeitskräften der Kategorie A systema-
tisch durchzuführen. Die Überwachung ist auf indi-
viduelle Messungen zu stützen, die von einer zuge-
lassenen Dosismessstelle vorgenommen werden.
In den Fällen, in denen davon auszugehen ist, dass
Arbeitskräfte der Kategorie A eine erhebliche innere
Kontamination erhalten können, sollte ein geeigne-
tes Überwachungssystem eingerichtet werden; die
zuständigen Behörden können allgemeine Kriterien
zur Feststellung dieser Arbeitskräfte erstellen.

(2) Bei der Überwachung von Arbeitskräften der
Kategorie B ist zumindest nachzuweisen, dass die-
se Arbeitskräfte ordnungsgemäß in Kategorie B
eingestuft sind. Die Mitgliedstaaten können für Ar-
beitskräfte der Kategorie B eine individuelle Über-
wachung und, falls erforderlich, individuelle Mes-
sungen, die von einer zugelassenen Dosismess-
stelle vorgenommen werden, vorschreiben.
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(3) Falls individuelle Messungen nicht durchführbar
oder unzureichend sind, ist die individuelle Überwa-
chung auf eine Schätzung zu stützen, die über indi-
viduelle Messungen bei anderen strahlenexponier-
ten Arbeitskräften oder über Ergebnisse der Ar-
beitsplatzüberwachung nach Artikel 24 gewonnen
wird.

Abschnitt 3

Überwachung im Falle von unfallbedingten
Strahlenexpositionen oder Notfallexpositionen

Artikel 26

Bei unfallbedingten Strahlenexpositionen sind die
betreffenden Dosen und ihre Verteilung im Körper
zu ermitteln.

Artikel 27

Bei Notfallexpositionen ist die individuelle Überwa-
chung oder die Ermittlung der Einzeldosen entspre-
chend den Umständen durchzuführen.

Abschnitt 4

Aufzeichnung und Meldung der Ergebnisse

Artikel 28

(1) Für jede strahlenexponierte Arbeitskraft der Ka-
tegorie A ist eine Aufzeichnung der Ergebnisse der
individuellen Überwachung vorzunehmen.

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 sind folgende
Unterlagen während der mit der Strahlenexposition
verbundenen Beschäftigungsdauer strahlenexpo-
nierter Arbeitskräfte und danach so lange aufzube-
wahren, bis der Betreffende das 75. Lebensjahr
vollendet oder vollendet hätte, mindestens jedoch
30 Jahre lang nach Beendigung der mit Strahlenex-
position verbundenen Arbeit:

a) eine Aufzeichnung der gemessenen oder ge-
gebenenfalls geschätzten Expositionen und
der individuellen Dosen gemäß den Arti-
keln 12, 25, 26 und 27;

b) bei den in den Artikeln 26 und 27 angeführten
Expositionen die Berichte über die näheren
Umstände und die ergriffenen Maßnahmen;

c) sofern erforderlich, die Ergebnisse der Ar-

beitsplatzüberwachung, die zur Ermittlung der
Einzeldosen herangezogen wurden.

(3) Eine Exposition im Sinne der Artikel 12, 26 und
27 wird gesondert in der in Absatz 1 genannten Do-
sisaufzeichnung aufgezeichnet.

Artikel 29

(1) Die Ergebnisse der individuellen Überwachung
nach Artikel 25, 26 und 27 sind

a) den zuständigen Behörden und dem Unter-
nehmen zugänglich zu machen;

b) der betreffenden Arbeitskraft gemäß Artikel 38
Absatz 2 zugänglich zu machen;

c) dem ermächtigten Arzt oder den ermächtigten
arbeitsmedizinischen Diensten zu übermitteln,
damit sie im Hinblick auf ihre Auswirkungen
auf die menschliche Gesundheit gemäß Arti-
kel 31 bewertet werden.

(2) Die Mitgliedstaaten legen im einzelnen fest, wie
die Ergebnisse der individuellen Überwachung zu
übermitteln sind.

(3) Bei unfallbedingter Strahlenexposition oder
Notfallexposition sind die Ergebnisse der individu-
ellen Überwachung unverzüglich vorzulegen.

Kapitel III

Ärztliche Überwachung strahlenexponierter Ar-
beitskräfte

Artikel 30

Die ärztliche Überwachung von strahlenexponierten
Arbeitskräften ist nach den allgemeinen Grundsät-
zen der Arbeitsmedizin durchzuführen.

Abschnitt 1

Ärztliche Überwachung der Arbeitskräfte der Ka-
tegorie A

Artikel 31

Ärztliche Überwachung

(1) Unbeschadet der Gesamtverantwortlichkeit des
Unternehmens wird die ärztliche Überwachung der
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Arbeitskräfte der Kategorie A durch ermächtigte
Ärzte oder durch ermächtigte arbeitsmedizinische
Dienste ausgeübt.

Diese ärztliche Überwachung muss die Begutach-
tung des Gesundheitszustands der überwachten
Arbeitskräfte im Hinblick auf ihre gesundheitliche
Tauglichkeit zur Ausführung der ihnen übertragenen
Aufgaben erlauben. Zu diesem Zweck müssen der
ermächtigte Arzt oder die ermächtigten arbeitsme-
dizinischen Dienste Zugang zu allen sachdienlichen
Informationen, einschließlich der Arbeitsplatzbedin-
gungen, erhalten.

(2) Die ärztliche Überwachung umfasst

a) eine ärztliche Untersuchung vor der Einstel-
lung oder Einstufung als Arbeitskraft der Kate-
gorie A.

Diese gründliche Untersuchung hat zum Ziel,
die Tauglichkeit der Arbeitskraft für einen für
sie vorgesehenen Arbeitsplatz der Kategorie A
festzustellen.

b) eine regelmäßige Überprüfung des Gesund-
heitszustands.

Der Gesundheitszustand jeder Arbeitskraft der
Kategorie A muss mindestens einmal jährlich
überprüft werden, damit festgestellt werden
kann, ob die Arbeitskräfte weiterhin tauglich für
die Durchführung ihrer Aufgaben sind. Die Art
dieser Überprüfungen, die so oft vorgenom-
men werden können, wie der ermächtigte Arzt
dies für notwendig hält, hängt von der Art der
Arbeit und dem Gesundheitszustand der Ar-
beitskraft ab.

(3) Der ermächtigte Arzt oder die ermächtigten ar-
beitsmedizinischen Dienste können darauf hinwei-
sen, dass die ärztliche Überwachung nach Beendi-
gung der Arbeit so lange fortzusetzen ist, wie sie
dies zur Sicherung der Gesundheit des Betreffen-
den für erforderlich halten.

Artikel 32

Medizinische Einstufung

Für die Tauglichkeit der Arbeitskräfte der Kategorie
A gilt folgende medizinische Einstufung:

a) tauglich;

b) bedingt tauglich;

c) untauglich.

Artikel 33

Keine Arbeitskraft darf für irgendeinen Zeitraum für
eine bestimmte Arbeit als Arbeitskraft der Katego-
rie A eingestellt oder eingestuft werden, wenn sie
nach den ärztlichen Befunden als untauglich für
diese bestimmte Arbeit zu erachten ist.

Artikel 34

Gesundheitsakten

(1) Für jede Arbeitskraft der Kategorie A ist eine
Gesundheitsakte zu erstellen und während der Tä-
tigkeit der Arbeitskraft in dieser Kategorie auf dem
neuesten Stand zu halten. Die Akte ist danach so
lange aufzubewahren, bis der Betreffende das 75.
Lebensjahr vollendet oder vollendet hätte, mindes-
tens jedoch 30 Jahre lang nach Beendigung der mit
Strahlenexposition verbundenen Arbeit.

(2) Die Gesundheitsakte enthält Angaben über die
Art der Arbeit, die Ergebnisse der ärztlichen Unter-
suchungen vor der Einstellung oder Einstufung als
Arbeitskraft der Kategorie A und der regelmäßigen
Überprüfung des Gesundheitszustandes sowie die
Aufzeichnung der Dosen gemäß Artikel 28.

Abschnitt 2

Besondere Überwachung strahlenexponierter
Arbeitskräfte

Artikel 35

(1) Eine besondere ärztliche Überwachung findet in
allen Fällen statt, in denen einer der  Dosisgrenz-
werte gemäß Artikel 9 überschritten wurde.

(2) Die Bedingungen künftiger Strahlenexpositionen
unterliegen der Zustimmung des ermächtigten Arz-
tes oder der ermächtigten arbeitsmedizinischen
Dienste.

Artikel 36

Zusätzlich zu der ärztlichen Überwachung strahlen-
exponierter Arbeitskräfte nach den Artikeln 30
und 31 sind im Zusammenhang mit dem Gesund-
heitsschutz der strahlenexponierten Arbeitskraft alle
weiteren Maßnahmen zu treffen, die der ermäch-
tigte Arzt oder die ermächtigten arbeitsmedizini-
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schen Dienste für notwendig halten, z.B. weitere
Untersuchungen, Dekontaminationsmaßnahmen o-
der dringliche Behandlungsmaßnahmen.

Abschnitt 3

Rechtsmittel

Artikel 37

Die Mitgliedstaaten legen die Rechtsmittel gegen
die Befunde und Entscheidungen nach den Artikeln
32, 33 und 35 fest.

Kapitel IV

Maßnahmen der Mitgliedstaaten zum Schutz
strahlenexponierter Arbeitskräfte

Artikel 38

(1) Die Mitgliedstaaten richten ein oder mehrere
Aufsichtssysteme ein, um die gemäß dieser Richtli-
nie getroffenen Maßnahmen durchzusetzen und Ü-
berwachungs- und Interventionsmaßnahmen in al-
len Fällen zu veranlassen, in denen sich diese als
erforderlich erweisen.

(2) Die Mitgliedstaaten verlangen, dass die Arbeits-
kräfte auf Ersuchen Zugang zu den Ergebnissen ih-
rer individuellen Überwachung, einschließlich der
dabei gegebenenfalls verwendeten Messergebnis-
se, oder der Dosisermittlungen als Ergebnis der Ar-
beitsplatzmessungen erhalten.

(3) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Vorkehrungen für die Anerkennung von

- ermächtigten Ärzten;

- ermächtigten arbeitsmedizinischen Diensten;

- zugelassenen Dosismessstellen.

- qualifizierten Sachverständigen.

Zu diesem Zweck stellt jeder Mitgliedstaat sicher,
dass Vorkehrungen für die Ausbildung solcher
Fachleute getroffen werden.

(4) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass den ver-
antwortlichen Diensten die für einen geeigneten
Strahlenschutz erforderlichen materiellen Mittel zur
Verfügung gestellt werden. Anlagen, bei denen die
zuständigen Behörden dies für erforderlich halten,
müssen über einen spezialisierten Strahlenschutz-
dienst verfügen, der, falls es sich um einen internen
Dienst handelt, von den Produktions- und Betriebs-

strukturen getrennt sein muss und der ermächtigt
ist, Strahlenschutzaufgaben wahrzunehmen und
spezifische Anweisungen zu erteilen. Dieser Dienst
kann von mehreren Anlagen gemeinsam benutzt
werden.

(5) Die Mitgliedstaaten schaffen die Vorausset-
zungen dafür, dass innerhalb der Europäischen
Gemeinschaft alle sachdienlichen Informationen ü-
ber die bisher von einer Arbeitskraft erhaltenen Do-
sen zwischen den zuständigen Behörden oder den
ermächtigten Ärzten oder den ermächtigten ar-
beitsmedizinischen Diensten oder den qualifizierten
Sachverständigen oder den zugelassenen Dosis-
messstellen ausgetauscht werden können, damit
die in Artikel 31 vorgeschriebene ärztliche Untersu-
chung vor der Einstellung oder Einstufung als Ar-
beitskraft der Kategorie A durchgeführt und die
künftige Exposition der Arbeitskraft überwacht wer-
den kann.

Kapitel V

Maßnahmen zum Schutz von Auszubildenden
und Studierenden

Artikel 39

(1) Die Expositionsbedingungen und die Schutz-
maßnahmen für Auszubildende und Studierende im
Alter von 18 Jahren oder darüber nach Artikel 11
Absatz 1 entsprechen jeweils denen der strahlen-
exponierten Arbeitskräfte der Kategorie A oder B.

(2) Die Expositionsbedingungen und die Schutz-
maßnahmen für Auszubildende und Studierende im
Alter zwischen 16 und 18 Jahren nach Artikel 11
Absatz 2 entsprechen denen der strahlenexponier-
ten Arbeitskräfte der Kategorie B.

Titel VII

Erheblich erhöhte Exposition durch natürliche
Strahlenquellen

Artikel 40

Anwendung

(1) Dieser Titel gilt für nicht unter Artikel 2 Absatz 1
fallende Arbeiten, bei denen das Vorhandensein
natürlicher Strahlenquellen die Exposition der Ar-
beitnehmer oder von Einzelpersonen der Bevölke-
rung so erheblich erhöht, dass dies aus der Sicht
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des Strahlenschutzes nicht außer acht gelassen
werden darf.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass anhand
von Untersuchungen oder anderen geeigneten Mit-
teln die Arbeiten ermittelt werden, die möglicherwei-
se von Belang sind. Hierbei handelt es sich insbe-
sondere um

a) Arbeiten, bei denen die Arbeitnehmer und ge-
gebenenfalls Einzelpersonen der Bevölkerung,
Thoron- oder Radonfolgeprodukten oder
Gammastrahlungen oder einer sonstigen an
Arbeitsplätzen auftretenden Exposition ausge-
setzt sind; dies betrifft z.B. Arbeiten in Bade-
anlagen, Stollen, Bergwerken, unterirdischen
Arbeitsstätten und oberirdischen Arbeitsstätten
in bestimmten Bereichen;

b) Arbeiten, die die Verwendung und Lagerung
von Stoffen beinhalten,  die normalerweise
nicht als radioaktiv gelten, jedoch natürliche
Radionuklide enthalten, die die Exposition der
Arbeitskräfte und gegebenenfalls von Einzel-
personen der Bevölkerung  erheblich erhöhen;

c) Arbeiten, bei deren Durchführung Rückstände
entstehen, die normalerweise nicht als radio-
aktiv gelten, jedoch natürliche Radionuklide
enthalten, die die Exposition von Einzelperso-
nen der Bevölkerung und gegebenenfalls von
Arbeitskräften erheblich erhöhen;

d) den Betrieb von Flugzeugen.

(3) Die Artikel 41 und 42 finden Anwendung, wenn
die Mitgliedstaaten erklärt haben, dass die Expositi-
on durch natürliche Strahlenquellen aufgrund der
gemäß Absatz 2 ermittelten Arbeiten zu berücksich-
tigen und überwachungspflichtig ist.

Artikel 41

Schutz vor Exposition durch terrestrische na-
türliche Strahlenquellen

Die Mitgliedstaaten verlangen für alle von ihnen
entsprechend eingestuften Arbeiten die Schaffung
geeigneter Vorkehrungen zur Überwachung der Ex-
positionen und soweit erforderlich

a) die Durchführung von Abhilfemaßnahmen zur
Reduzierung der Expositionen nach Titel IX
bzw. Teilen davon;

b) die Durchführung von Strahlenschutzmaß-
nahmen nach den Titeln III, IV, V, VI und VIII
bzw. Teilen davon.

Artikel 42

Schutz des fliegenden Personals

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Vorkehrungen, damit Unternehmen, die Flugzeuge
betreiben, die Exposition des fliegenden Personals
durch kosmische Strahlen berücksichtigen, wenn
diese voraussichtlich mehr als 1 mSv jährlich be-
trägt.  Die Unternehmen ergreifen geeignete Maß-
nahmen, um insbesondere

- die Exposition des betreffenden Personals zu
ermitteln;

- bei der Aufstellung der Arbeitspläne der er-
mittelten Exposition im Hinblick auf eine Ver-
ringerung der Dosen für stark exponiertes flie-
gendes Personal Rechnung zu tragen;

- die betreffenden Arbeitnehmer über die ge-
sundheitlichen Gefahren ihrer Arbeit zu unter-
richten;

- Artikel 10 auf weibliche Mitglieder des fliegen-
den Personals anzuwenden.

Titel VIII

Durchführung des Schutzes der Bevölkerung
vor Strahlen unter normalen Bedingungen

Artikel 43

Wichtigster Grundsatz

Die Mitgliedstaaten schaffen die Voraussetzungen,
die zur Gewährleistung des größtmöglichen Schut-
zes der Bevölkerung gemäß den in Artikel 6 aufge-
führten Grundsätzen und zur Anwendung der
Grundprinzipien für Maßnahmen zum Schutz der
Bevölkerung.

Artikel 44

Bedingungen für die Genehmigung von Tätig-
keiten, die mit einer Gefährdung durch ionisie-
rende Strahlungen für die Bevölkerung verbun-

den sind

Die Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung unter
normalen Bedingungen bei den genehmigungs-
pflichtigen Tätigkeiten umfassen alle Maßnahmen
und Kontrollen, die darauf abzielen, die Faktoren zu
ermitteln und auszuschalten, die während einer be-
liebigen mit einer Strahlenexposition durch ionisie-
rende Strahlung verbundenen Handlung für die Be-
völkerung ein  Expositionsrisiko zur Folge haben
können, das aus der Sicht des Strahlenschutzes
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nicht außer acht gelassen werden darf. Diese
Schutzmaßnahmen umfassen folgendes:

a) Prüfung und Genehmigung der Pläne für Anla-
gen, bei denen die Gefahr einer Strahlenexpo-
sition gegeben ist, sowie der Standortplanung
für derartige Anlagen in dem betreffenden Ge-
biet unter dem Gesichtspunkt des Strahlen-
schutzes;

b) Abnahme der neuen Anlagen hinsichtlich eines
angemessenen Schutzes vor Strahlenexpositi-
on und radioaktiver Kontamination, die sich
auch außerhalb des Standorts der Anlage
auswirken können, gegebenenfalls unter Be-
rücksichtigung der demographischen, meteo-
rologischen, geologischen, hydrologischen und
ökologischen Verhältnisse;

c) Prüfung und Genehmigung von Plänen zur
Abgabe von radioaktiven Ableitungen.

Die Ausführung dieser Aufgaben erfolgt nach Maß-
gabe der Modalitäten, die von den zuständigen Be-
hörden entsprechend der Höhe des damit verbun-
denen Risikos der Strahlenexposition festgelegt
worden sind.

Artikel 45

Abschätzungen der Bevölkerungsdosen

Die zuständigen Behörden

a) sorgen dafür, dass Abschätzungen der Dosen
aus Tätigkeiten nach Artikel 44 für die Bevöl-
kerung in ihrer Gesamtheit und für Bezugsbe-
völkerungsgruppen überall dort, wo gegebe-
nenfalls solche Gruppen bestehen, so realis-
tisch wie möglich vorgenommen werden;

b) legen die Häufigkeit der Ermittlungen fest und
treffen alle erforderlichen Maßnahmen für die
Feststellung der Bezugsbevölkerungsgruppen
unter Berücksichtigung der effektiven Übertra-
gungswege der radioaktiven Stoffe;

c) sorgen dafür, dass die Abschätzungen der Be-
völkerungsdosen unter Berücksichtigung der
radiologischen Gefährdung folgendes umfas-
sen:

- Ermittlung der Dosen infolge externer
Strahlenexposition, gegebenenfalls unter
Angabe der betreffenden Strahlungsart;

- Ermittlung der Inkorporation von Radionuk-
liden unter Angabe der Art der Radionuklide
und gegebenenfalls ihrer physikalischen
und chemischen Beschaffenheit, sowie Be-
stimmung der Aktivität und Konzentrationen
dieser Radionuklide;

- Ermittlung der Dosen, die die Bezugsbevöl-
kerungsgruppen erhalten können, und

Spezifizierung der Kennmerkmale dieser
Gruppen;

d) verlangen, dass Aufzeichnungen über die
Messungen der externen Strahlenexposition,
Abschätzungen der Radionuklidinkorporatio-
nen und radioaktiven Kontamination sowie ü-
ber die Ergebnisse der Ermittlung der von Be-
zugsgruppen und von der Bevölkerung erhal-
tenen Dosen erstellt werden.

Artikel 46

Inspektion

Zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung schaffen
die Mitgliedstaaten ein Inspektionssystem, um die
gemäß dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen
durchzusetzen und um eine Überwachung im Be-
reich des Strahlenschutzes einzuführen.

Artikel 47

Verantwortlichkeiten der Unternehmen

(1) Die Mitgliedstaaten verlangen von dem für eine
Tätigkeit nach Artikel 2 verantwortlichen Unterneh-
men, diese entsprechend den Grundsätzen des
Gesundheitsschutzes der Bevölkerung im Bereich
des Strahlenschutzes durchzuführen und insbeson-
dere in seinen Anlagen folgendes zu veranlassen:

a) Herbeiführung und Aufrechterhaltung eines
optimalen Schutzniveaus für Umwelt und Be-
völkerung;

b) Überprüfung der Wirksamkeit der technischen
Vorrichtungen für den Schutz der Umwelt und
der Bevölkerung;

c) Abnahme unter - dem Gesichtspunkt der Ü-
berwachung des Strahlenschutzes - der Ge-
räte und Verfahren zur Messung und gegebe-
nenfalls zur Bewertung der Strahlenexposition
und der radioaktiven Kontamination der Um-
welt und der Bevölkerung;

d) regelmäßige Kalibrierung der Messgeräte so-
wie regelmäßige Überprüfung ihrer einwand-
freien Arbeitsweise und richtigen Verwendung.

(2) Diese Aufgaben sind von qualifizierten Sachver-
ständigen und gegebenenfalls dem spezialisierten
Strahlenschutzdienst im Sinne des Artikels 38 Ab-
satz 4 wahrzunehmen.
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Titel IX

Interventionen

Artikel 48

Anwendung

(1) Dieser Titel gilt für Interventionen im Falle ra-
diologischer Notstandssituationen oder im Falle ei-
ner dauerhaften Exposition aufgrund der Folgen ei-
ner radiologischen Notstandssituation oder einer
früheren oder alten Tätigkeit oder Arbeit.

(2) Durchführung und Umfang sämtlicher Interventi-
onen werden unter Beachtung der nachstehenden
Grundsätze geprüft:

- Eine Intervention erfolgt nur, wenn die Minde-
rung der Beeinträchtigung durch Strahlung
ausreicht, um den Schaden und die Kosten
einschließlich der volkswirtschaftlichen Kosten
der Intervention zu rechtfertigen;

- Form, Umfang und Dauer der Intervention
werden so optimiert, dass der Nutzen der Min-
derung der gesundheitlichen Beeinträchtigung
abzüglich des mit der Intervention verbunde-
nen Schadens maximiert wird;

- bei Interventionen finden die Dosisgrenzwerte
gemäß den Artikeln 9 und 13 keine Anwen-
dung; jedoch stellen die nach Artikel 50 Ab-
satz 2 erstellten Interventionswerte einen Hin-
weis dafür dar, in welchen Situationen eine
Intervention angezeigt ist; zudem sollten bei
unter Artikel 53 fallenden langfristigen Exposi-
tionen die Dosisgrenzwerte gemäß Artikel 9
normalerweise für mit Interventionen befasste
Arbeitskräfte angemessen sein.

Abschnitt I

Interventionen bei radiologischen Notstandssi-
tuationen

Artikel 49

Potentielle Strahlenexpositionen

Die Mitgliedstaaten verlangen gegebenenfalls, dass

- die Möglichkeit von radiologischen Notstands-
situationen in Betracht gezogen wird, die sich
aus der Durchführung der Tätigkeiten ergeben
können, die dem in Titel III geregelten System
der Anmeldung und Genehmigung unterliegen;

- die räumliche und zeitliche Verteilung der bei
einer etwaigen radiologischen Notstandssitua-
tion freigesetzten radioaktiven Stoffe ermittelt
wird;

- die entsprechenden potentiellen Strahlenexpo-
sitionen ermittelt werden.

Artikel 50

Vorbereitung der Intervention

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass dem
Umstand Rechnung getragen wird, dass radiologi-
sche Notstandssituationen im Rahmen von Tätig-
keiten innerhalb und außerhalb seines Hoheitsge-
biets auftreten und dieses berühren können.

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass für die
verschiedenen Arten von radiologischen Notstands-
situationen unter Beachtung der allgemeinen
Grundsätze des Strahlenschutzes bei der Interven-
tion gemäß Artikel 48 Absatz 2 und den von den zu-
ständigen Behörden festgelegten angemessenen
Interventionsschwellen geeignete Interventionsplä-
ne auf gesamtstaatlicher oder örtlicher Ebene sowie
für das Innere der Anlagen aufgestellt und regelmä-
ßig in geeignetem Umfang getestet werden.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen gegebenenfalls da-
für, dass besondere Teams für technische, medizi-
nische und gesundheitliche Interventionen gebildet
und in geeigneter Weise geschult werden.

(4) Die  Mitgliedstaaten streben eine Zusammenar-
beit mit anderen Mitgliedstaaten oder  Drittstaaten
im Hinblick auf mögliche radiologische Notstands-
situationen in Anlagen in ihrem jeweiligen Hoheits-
gebiet, die sich auf andere Mitgliedstaaten oder
Drittstaaten auswirken können, an, um die Organi-
sation des Strahlenschutzes in diesen Staaten zu
erleichtern.

Artikel 51

Durchführung der Interventionen

(1) Die Mitgliedstaaten treffen Vorkehrungen, damit
in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet eintretende radio-
logische Notstandssituationen unverzüglich durch
das für die betreffenden Tätigkeiten verantwortliche
Unternehmen bei den zuständigen Behörden ge-
meldet werden, und fordern alle geeigneten Maß-
nahmen zur Verringerung der Folgen.

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass bei einer
radiologischen Notstandssituation in ihrem jeweili-
gen Hoheitsgebiet das für die betreffenden Tätig-
keiten verantwortliche Unternehmen eine vorläufige
erste Schätzung der Umstände und Folgen der Si-
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tuation vornimmt und die Interventionen unterstützt.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, falls dies auf-
grund der Situation erforderlich ist, dass Vorkehrun-
gen für Interventionen getroffen werden im Zusam-
menhang mit

- der Strahlenquelle zur Verringerung oder Aus-
schaltung von direkter Strahlung und Radio-
nuklidfreisetzungen;

- der Umwelt zur Verringerung der Übertragung
radioaktiver Stoffe auf Personen;

- Personen zur Verringerung der Strahlenexpo-
sition und zur Behandlung der Opfer.

(4) Bei einer radiologischen Notstandssituation in-
nerhalb oder außerhalb ihres Hoheitsgebiets ver-
langen die Mitgliedstaaten

a) die Organisation geeigneter Interventionen
unter Berücksichtigung der tatsächlichen
Merkmale der Situation;

b) die Bewertung und Aufzeichnung der Folgen
der radiologischen Notstandssituation und der
Wirksamkeit der Intervention.

(5) Die Mitgliedstaaten nehmen bei einer radiologi-
schen Notstandssituation in einer Anlage in ihrem
Hoheitsgebiet oder bei einer Situation, bei der ra-
diologische Folgen in ihrem Hoheitsgebiet zu er-
warten sind, Beziehungen zur Herbeiführung einer
Zusammenarbeit mit jedem anderen Mitgliedstaat
oder Drittstaat auf, der betroffen sein kann.

Artikel 52

Berufsbedingte Notfallexposition

(1) Die Mitgliedstaaten treffen Vorkehrungen für die
Fälle, in denen mit verschiedenen Arten der Inter-
vention befasste Arbeitskräfte oder Mitglieder des
Interventionspersonals möglicherweise Notfallexpo-
sitionen oberhalb der Dosisgrenzwerte für strahlen-
exponierte Arbeitskräfte ausgesetzt sein können.
Die Mitgliedstaaten legen unter Berücksichtigung
der Sachzwänge und der Gesundheitsrisiken Expo-
sitionsschwellenwerte fest. Diese gelten als praxis-
bezogene Anhaltswerte. Eine Überexponierung, bei
der diese besonderen Werte überschritten werden,
ist in Ausnahmefällen zur Rettung von Menschenle-
ben zulässig, jedoch nur für Freiwillige, die über die
mit ihrem Einsatz verbundenen Risiken unterrichtet
sind.

(2) Die Mitgliedstaaten verlangen eine radiologische
Kontrolle und ärztliche Überwachung der speziellen
Notfallteams für Interventionen.

Abschnitt II

Intervention bei dauerhafter Strahlenexposition

Artikel 53

Haben die Mitgliedstaaten eine Situation ermittelt,
die aufgrund der Folgen einer radiologischen Not-
standssituation oder der Ausübung einer früheren
Tätigkeit zu einer dauerhaften Strahlenexposition
führt, so sorgen sie erforderlichenfalls und unter Be-
rücksichtigung des jeweiligen Ausmaßes des Expo-
sitionsrisikos dafür, dass

a) das betroffene Gebiet abgegrenzt wird;

b) ein System zur Überwachung der Strahlenex-
position eingerichtet wird;

c) unter Berücksichtigung der tatsächlichen
Merkmale der Situation alle geeigneten Inter-
ventionen durchgeführt werden;

d) der Zugang zu Gelände oder Bauten innerhalb
des abgegrenzten Gebietes und deren Ver-
wendung geregelt werden.

Titel X

Schlussbestimmungen

Artikel 54

In dieser Richtlinie werden die grundlegenden Si-
cherheitsnormen für den Schutz der Gesundheit der
Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen die Ge-
fahren durch ionisierende Strahlungen mit dem Ziel
ihrer einheitlichen Anwendung durch die Mitglied-
staaten festgelegt. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat,
strengere Dosisgrenzwerte als diejenigen dieser
Richtlinie zu erlassen, so unterrichtet er die Kom-
mission und die Mitgliedstaaten.

Artikel 55

Umsetzung in innerstaatliches Recht

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richt-
linie vor dem 13. März 2000 nachzukommen. Sie set-
zen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten Vorschriften nach Absatz 1
erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder
durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung
auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln
die Einzelheiten der Bezugnahme.
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(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechts-
vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtli-
nie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 56

Aufhebungen

Die Richtlinien vom 2. Februar 1959, die Richtlinie
vom 5. März 1962, die Richtlinie 66/45/Euratom, die
Richtlinie 76/579/Euratom, die Richtlinie 79/343/Eu-
ratom, die Richtlinie 80/836/Euratom und die Richt-
linie 84/467/Euratom werden mit Wirkung vom 13.
Mai 2000 aufgehoben.

Artikel 57

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.


